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Vorlage 
für die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Schule, Sport, Kultur, Soziales, Senioren und 

Wohnungswesen am 19.10.2023 
 
 
Information zum Schülerfreizeitverkehr 
 
A) Sachstandbericht 
B) Stellungnahme der Verwaltung 
C) Finanzierung und Zuständigkeit 
D) Umweltverträglichkeit 
E) Beschlussvorschlag 
 
Zu A, B, C)  
 
Die Wirtschaftliche Vereinigung e.V. stellte in der Sitzung des Finanzausschuss am 19.09. sowie für 
die Sitzung der Gemeindevertretung am 28.09.2023 folgenden Antrag: 
 
„Die Gemeinde gewährt eine anteilige Kostenübernahme von 50 % für den Erwerb des sogenannten 
„49-Euro-Tickets" für alle Graal-Müritzer Einwohner ab dem 14. Lebensjahr bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres, sowie Schüler mit Hauptwohnsitz in Graal-Müritz. Die Kostenübernahme soll 
ebenfalls gelten für alle Nicht-Graal-Müritzer Einwohner ab dem 14. Lebensjahr bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres, die in einem eingetragenen Verein oder einer anderen gemeinnützigen 
Organisation des Ortes tätig sind. 
Eine Förderung des Deutschlandtickets für Schüler durch den Landkreis Rostock ist zu 
berücksichtigen. 
Die Haushaltsmittel i.H.v. 50 TE sind im Haushaltsplan 2024 darzustellen. Der Kostenansatz ist bei 
einer Preisänderung des Deutschlandtickets anzupassen.“ 
 
Mit dieser Kostenübernahme soll den Schülern ermöglicht werden, auch außerhalb des eigentlichen 
Schülerverkehr zur Freizeitgestaltung z.B. in Rostock die öffentlichen Verkehrsmittel kostengünstig zu 
nutzen. Der Antrag ist als Anlage 1 beigefügt-    
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung stellte die Wirtschaftliche Vereinigung (WV) den Antrag  als 
ersten Schritt im Sozialausschuss über die Nutzungsmöglichkeiten des  KRASS-Freizeitticket im 
Landkreis Rostock zu beraten.  
 
Im Folgendem ein kurzer Überblick zu diesem Ticket- siehe auch Anlage 2: 
 
Wer darf mit dem Ticket fahren? 

• Jede/r Schüler/in des Landkreises Rostock bis zur Vollendung des 20. Geburtstages. 
• Das Ticket ist personengebunden. 
• Voraussetzung ist ein Berechtigungsausweis des VVW oder eine Schülerzeitfahrkarte des 

Landkreises Rostock. Der Berechtigungsausweis ist in allen Kundenzentren der 
Verbundunternehmen und an den Fahrkartenausgaben des Molli erhältlich. 

Wo darf ich mit dem Ticket fahren? 
• Im gesamten Verbundgebiet des VVW (Hansestadt Rostock und Landkreis Rostock inkl. der 

Stadtverkehre Güstrow und Bützow und Bad Doberan) in allen Nahverkehrszügen (RE, RB, S-



Bahn, Molli, nur 2. Klasse), Stadt- und Regionalbussen, Straßenbahnen und Fähren der 
Verbundunternehmen RSAG, DB Regio AG, ODEG, rebus, Weiße Flotte und Molli 

Was kostet das Ticket? 
• 24,00 Euro für einen Monat 

Wie lange gilt das Ticket? 
• Das Ticket gilt für einen Monat. 
• Der 1. Geltungstag ist frei wählbar. 

Wann gilt das Ticket? 
• Montags bis freitags an Schultagen: 13.00 Uhr bis 03.00 Uhr des Folgetages 
• Wochenende, Feiertage und Ferientage in M-V: ganztägig 

Wo kann ich das Ticket kaufen? 
• rebus: in allen Fahrzeugen und in Kundenzentren 
• RSAG: an stationären Automaten und in Kundenzentren 
• DB Regio: an stationären Automaten, bei Kundenbetreuern und in Reisezentren 
• ODEG: bei Kundenbetreuern 
• Molli: an allen Fahrkartenausgaben 

Was kann ich nicht mit dem Ticket? 
• Die Fahrradmitnahme ist nicht gestattet. 
• Das Ticket ist personengebunden und kann nicht auf andere Personen übertragen werden. 

 
Träger des ÖPNV sind die jeweiligen Landkreise. Im Landkreis VR, als auch VG gibt es bereits den 
kostenfreien Schüler- und auch Schülerfreizeitverkehr.  
Die Verwaltung empfiehlt, die Möglichkeiten im Landkreis Rostock in Form des KRASS-Freizeitticket 
in den Schulen sowie den örtlichen Vereinen nochmal bekannt zu machen.  
 
 
Zu C und D) 
Entfällt 
 
 
Zu E)  Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Soziales, Senioren und Wohnungswesen empfiehlt die 
Möglichkeiten des KRASS-Freizeitticket in den Schulen sowie den örtlichen Vereinen bekannt zu 
machen und die Umsetzung des Antrages der Wirtschaftlichen Vereinigung e.V. zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt auszusetzen. 
 
 
 
Dr. Benita Chelvier 
Bürgermeisterin 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7 
 
Davon anwesend: 
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Stimmenthaltungen: 


